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RS OGH 1975/6/24 4Ob552/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1975

Norm

B-VG Art20 Abs1

B-VG Art94

HSchG BGBl 1973/309 §23

JN §1 BIa

JN §1 CIII

Rechtssatz

1.) Die Befugnis der Aufsichtsbehörden, Akte der beaufsichtigten Organe aufheben zu können, liegt im Wesen der

Aufsicht.

2.) Aus dieser Regelung ergibt sich eindeutig, daß bei Streitigkeiten über die Zuständigkeit und die Befugnisse der

einzelnen Organe die Aufsichtsbehörden und nicht die Gerichte anzurufen sind.
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